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4. Ordnung  
 

zur Änderung der Prüfungsordnung 
 

für den Bachelorstudiengang  
 

Betriebswirtschaftslehre 
 
 

vom 14.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S.474),  zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Oktober 2009 (GV. NRW 2009 S. 516), hat die Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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Artikel I 
 
 

Die Bachelorprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre der 
Rheinisch-Westfälischen-Technischen Hochschule Aachen vom 24.Oktober 2005 (Amtliche 
Bekanntmachungen der RWTH Aachen, Nr. 1039, S. 8871) zuletzt geändert durch Ordnung vom 
15. April 2008 (Amtliche Bekanntmachungen der RWTH Aachen Nr.2008/045, S. 555) wird wie 
folgt geändert: 
 
 
1.  § 6 Abs. 1 Satz 3 und 4 werden ersetzt durch: 
 
„Für jede Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung über ein modulares Anmeldeverfahren erforder-
lich. Anmeldefrist und Anmeldeverfahren werden im CAMPUS-Informationssystem rechtzeitig 
bekannt gegeben. Eine Orientierungsabmeldung von einer Lehrveranstaltung, die über ein 
Semester läuft, ist bis zum letzten Freitag im Mai bzw. November möglich (Orientierungsphase). 
Im Falle einer Orientierungsabmeldung bei semesterfixierten Pflichtveranstaltungen erfolgt eine 
Wiederanmeldung zur nächsten turnusmäßigen Lehrveranstaltung und es ist keine erneute Ab-
meldung von der Veranstaltung möglich. Abweichend davon ist bei Blockveranstaltungen eine 
Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.“ 
 
 
2.  In § 7 Abs. 4 werden die Sätze  1 - 4 ersetzt durch: 
 
„Für den Besuch von Lehrveranstaltungen ist eine modulare Anmeldung erforderlich. Mit der An-
meldung zur Lehrveranstaltung in Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen ist eine automatisierte 
Folgeanmeldung zu der dazugehörigen Prüfung möglich. Diese Folgeanmeldung erfolgt auto-
matisch zum 1.12. für das Wintersemester bzw. 1.6. für das Sommersemester des jeweiligen 
Jahres.“  
 
 
3.  In § 7 wird als Abs. 5 neu eingefügt: 
 
„Die Studierenden sollen die Lehrveranstaltungen zu dem im Studienplan vorgesehenen Zeitpunkt 
besuchen. Die genauen An- und Abmeldeverfahren werden im CAMPUS-Informationssystem 
bekannt gegeben.“ 
 
 
4.  Die alten Absätze 5 – 10 in § 7 werden um eins erhöht. 
 
 
5.  In § 11 Abs. 4 wird als neuer Satz 2 eingefügt: 
 
„Bei schriftlichen Hausarbeiten (Seminar, Bachelorarbeit) gilt der belegbare Tatverdacht des 
Plagiats als Täuschung.“ 
 
 
6.  § 16 Abs. 2 bis 9 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Multiple Choice (Mehrfachauswahl) ist ein in Prüfungen verwendetes Format, bei dem zu 

einer Frage mehrere vorformulierte Antworten zur Auswahl stehen. Die Bewertungskriterien 
müssen auf dem Klausurbogen sowie 14 Tage vor der Prüfung per Aushang oder 
im Campus-Informationssystem bekannt gegeben werden. 



 3 

 
Eine Klausur mit ausschließlich Multiple Choice - Aufgaben gilt als bestanden, wenn 

(a) 60 % der gestellten Frage zutreffend beantwortet sind oder 
(b) die Zahl der zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 % die durch-

schnittliche Prüfungsleistung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die 
erstmals an der Prüfung teilgenommen haben. 

 
(3) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat gemäß Absatz 2 die Mindestzahl der Aufgaben richtig 

beantwortet und damit die Prüfung bestanden, so lautet die Note wie folgt:  
• sehr gut, falls sie bzw. er mindestens 75% 
• gut, falls sie bzw. er mindestens 50% aber weniger als 75% 
• befriedigend, falls sie bzw. er mindestens 25% aber weniger als 50% 
• ausreichend, falls sie bzw. er keine oder weniger als 25% 

der darüber hinausgehenden Aufgaben zutreffend beantwortet hat. 
 
(4) Besteht eine Klausur sowohl aus Multiple Choice als auch aus anderen Aufgaben, so werden 

die Multiple Choice - Aufgaben nach den Absätzen 2 und 3 bewertet. Die übrigen Aufgaben 
werden nach dem für sie üblichen Verfahren beurteilt. Die Note wird aus den gewichteten 
Ergebnissen beider Aufgabenteile errechnet. Die Gewichtung erfolgt nach dem Anteil der 
Aufgabenarten an der Klausur. 

 
Die Absätze 3 bis 5 werden um zwei auf 5 bis 7 erhöht. 

 
(8) In schriftlichen Übungsaufgaben oder Übungsprüfungen

 

, die begleitend während des 
Semesters ausgegeben und bewertet werden, soll die bzw. der Studierende schrittweise auf 
nachfolgende Prüfungsleistungen vorbereitet werden. Bei diesen semesterbegleitenden 
Übungsaufgaben oder Übungsprüfungen besteht die Möglichkeit einer Anrechnung bis zu 
einem Umfang von 20 % auf eine nachfolgende abschließende Prüfungsleistung im 
folgenden Prüfungszeitraum. Das Bestehen dieser Übungsaufgaben oder Übungs-
prüfung(en) ist nicht für den erfolgreichen Abschluss des Moduls verpflichtend Die Dozentin 
bzw. der Dozent gibt zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der 
ersten Veranstaltung, im Campus-System die genauen Kriterien für die Anrechnung von 
Übungsaufgaben/-prüfungen an. 

(9) Klausuren können auch in Form von e-Tests abgelegt werden. E-tests sind multimedial ge-
stützte Prüfungen, die in der Regel von zwei Prüfenden erarbeitet werden. Sie bestehen zum 
Beispiel in der Bearbeitung von Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. 
Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsaufgaben ist sicherzustellen, dass die 
elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den 
Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich 
sachkundigen Person (Protokollführende bzw. Protokollführender) im Sinne von § 12 durch-
zuführen. Über den Prüfungsverlauf ist ein Protokoll anzufertigen, das die Namen der bzw. 
des Protokollführenden sowie der teilnehmenden Studierenden, Beginn und Ende der 
Prüfung sowie eventuell besondere Vorkommnisse enthält. Den Studierenden ist gemäß § 
22 Einsicht in die multimediale Prüfung zu gewähren.“ 

 
 
7.  § 21 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Das Thema der Bachelor-Arbeit kann frühestens  ausgegeben werden, wenn 135  CP, die ver-
pflichtend auch die Seminarleistung beinhalten müssen, erreicht sind; über Ausnahmefälle ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.“ 
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8.  § 24 Abs. 2 wird ersetzt durch: 
 
„Eine Bewertung der Prüfung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeitpunkt der 
Prüfung bzw. bei der Abgabe einer zu bewertenden Leistung im Studiengang eingeschrieben ist. 
Die Bewertung für die Prüfungen ist nach spätestens sechs Wochen mitzuteilen, dabei muss 
sichergestellt werden, dass die Bewertung spätestens zehn Tage vor einer möglichen Wieder-
holungsprüfung vorliegt. Eine Benachrichtigung der Studierenden zur Benotung erfolgt auto-
matisiert über das CAMPUS-Informationssystem an die RWTH-E-Mail-Kontaktadresse sowie über 
Aushang. Studierende können ihren aktuellen Notenspiegel im CAMPUS-Informationssystem ab-
fragen.“ 
 

 
Artikel II 

 
 

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
RWTH in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften vom 21. Juli und 27. Oktober 2010. 
 
 
 
   Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 

 
Aachen, den 14.12.2010  

 
 

gez. Schmachtenberg 
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg 
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